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Croce-Rossa
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und des Schweizerischen Samariferbundes.
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et de l'Alliance suisse des Samaritains.

Crusch-Cotschna
Organo della Croce-Rossa svizzera e
della Federazione svizzera dei Samaritani.

Organ da la Crusch-Cotschna svizzra e
da la Lia svizzra dals Samaritauns.
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Bekanntmachung des Rotkreuz-Chefarztes

An die Vorstände der Rotkreuz- und Samaritervereine.

Die verschiedenen Aufrufe, welche in letzter Zeit in der schweizerischen

Presse erschienen sind und welche bezweckten, die bisher nicht
für die Landesverteidigung Ibeanspruchten Kräfte zur Anmeldung für
die Hilfsdienste und für das Rote Kreuz zu veranlassen, haben leider
in Rotkreuz- und Samariterkreisen an verschiedenen Orten etwelche
Unsicherheit veranlasst. Aus diesem Grunde sieht sich der Unterzeichnete

genötigt, die folgenden Aufklärungen an dieser Stelle zur Kenntnis
zu bringen.

1. Wie aus dem Aufruf des Oberfeldarztes und des Roten Kreuzes
ersichtlich ist, halben sich die bereits für die Rotkreuz- und Samariter-
detachemente Vorgemerkten nicht mehr anzumelden, da sie schon jetzt
in den Listen enthalten sind, welche den kantonalen Militärbehörden
zur Ernennung der Hilfsdienstpflichtigen vom Roten Kreuz zugestellt
werden. In einzelnen Samaritersektionen sind die für die Detache-
imente Angemeldeten immer noch nicht davon in Kenntnis gesetzt
worden, dass sie beim Verbandssekretariat für den Armeedienst
vorgemerkt sind. Es ist unibedingt notwendig, dass dies unverzüglich überall

nachgeholt wird, damit sich diese Mitglieder nicht nochmals
womöglich bei einer andern Instanz anmelden.

2. In nächster Zeit wird vom Unterzeichneten an alle in den
Detachementen Eingeteilten ein orientierendes Merkblatt versandt.
Ausserdem werden dieselben durch die kantonalen Militärbehörden
ihre Einteilung in die Hilfsdienste, Gattung Sanitätshilfsdienst,
erhalten.

3. In Zukunft erfolgen die neuen Anmeldungen von Mitgliedern der
Samaritersektionen für die Rotkreuz- und Samariterdetachemente der
Armee, wie bisher, durch Vermittlung des Verbandssekretariates in
Ölten und den Unterzeichneten, da nach Verfügung des Oberfeldarztes
die Organisation des gesamten freiwilligen Sanitätshilfsdienstes
durch das Rote Kreuz vorzubereiten ist, welches die definitiven
Bestandeslisten der einzelnen Formationen den kantonalen Militärbehörden
vermittelt.

4. Uelber alle eventuellen Unklarheiten bezüglich Anmeldung oder
Einteilung erteilt der Unterzeichnete bereitwilligst Auskunft.

Dr. E. Denzler. Rotkreuz-Chefarzt.

Schweiz. Rotes Kreuz - Croix-Rouge suisse

Verhandlungen des Zentralkomitees vom 29. März 1939.

Vorsitz: Oberst von Schulthess-Rechlberg.
1. Der Direktion soll als Revisionssektion für die zwei nächsten

Amtsjahre der Zweigverein Zürcher Oberland vorgeschlagen werden.

2. Die Demission des Präsidenten, Herrn Oberst von Schulthess-
Rechberg, soll der Direktion vorgelegt werden. Das Zentralkomitee
wird als Nachfolger für das Präsidium Herrn Oberstdivisionär
von Muralt vorschlagen.

3. Das Zentralkomitee hat das Budget 1940 behandelt und wird der
Direktion zuhanden der Delegiertenversammlung ein ausgeglichenes
Budget unteibreiten.

4. Den Zweigvereinen soll nahegelegt werden, ihre Vermögen
stärker zum Ankauf von Material heranzuziehen.

5. Um den grossen Anforderungen gerecht zu werden, die dem
Schweiz. Roten Kreuz für die Kriegsbereitschaft entstehen, beschliesst
das Zentralkomitee, wiederum ein Schreiben um finanzielle Beiträge
an industrielle Firmen zu richten.

6. Das Zentralkomitee beschliesst, die Vereinbarungen der Veska
mit den folgenden Spitälern der Direktion zur Genehmigung
vorzuschlagen: Kreisspital für das Freiamt Muri (Aargau); Kuranstalt Senn-
rüti, Degersheim; Bezirksspital Unterengadin, Schuls; Kantonsspital
Ölten; Ospedale Civico, Lugano; Zürcher Heilstätte, Clavadel-Davos;
Zürcher Heilstätte Wald, Zürich; Krankenhaus «Sanitas», Zürich;
Sanatorium St. Anna, Luzern; Dr. Binswangers Kuranstalt Bellevue,
Kreuzl Ingen.

7. Der Direktion soll beantragt werden, ihre Kompetenzen der
Genehmigung der Vereinbarungen zwischen Veska und Krankenanstalten

auf das Zentralkomitee zu übertragen, da die gespannte
politische Lage rasche Erledigung erfordere.

8. Es wurde eine Neunumerierung und Neuzuteilung der Rotkreuzkolonnen

vorgenommen.
9. Das Zentralkomitee nimmt Kenntnis vom Revisionsbericht der

beiden Zweigvereine Basel-Stadt und Freiburg, die auf Grund des

Prüfungsergebnisses die Genehmigung der Jahresrechnung beantragen.
M. Reinhard.

Schweizerischer Samariterbund
Alliance suisse des Samaritains

Delegiertenversammlung des Schweiz. Roten Kreuzes.

An der Delegiertenversammlung des Schweiz. Roten Kreuzes, die
am Samstag, 1. Juli 1939, 14 Uhr, in Zürich stattfinden wird, stehen,

dem Schweiz. Samariterbund 40 Mandate mit Stimmrecht zur
Verfügung. Diejenigen Samaritervereine und Verbände, die solche Mandate

übernehmen wollen, werden ersucht, sich haldigst beim Veibands-
sekretariat anzumelden, unter Angalbe der genauen Adressen der
Delegierten. Die Unkosten für die Abordnung fallen zu Lasten des

betreffenden Vereins.
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